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Beratungsfolge Sitzungstermin Behandlung
Jugendhilfeausschuss 14.06.2022 öffentlich / Vorberatung
Rat 23.06.2022 öffentlich / Entscheidung
________________________________________________________________________
_

Betreff

Satzungsänderung Elternbeiträge OGS

Beschlussvorschlag:

Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Sankt Augustin, die als Anlage
beigefügte „Satzung der Stadt Sankt Augustin über die Erhebung von Elternbeiträgen für
die Nutzung der Angebote im Rahmen der Offenen Ganztagsschule im Primarbereich “ zu
beschließen.

Sachverhalt / Begründung:

Im Rahmen der Änderung der „Satzung der Stadt Sankt Augustin über die Erhebung von
Beiträgen für die Inanspruchnahme von Tageseinrichtungen für Kinder und für die
Kindertagespflege“ (s. DS-Nr. 22/0229) wurden rechtliche Klarstellungen und redaktionelle
Aktualisierungen vorgenommen, die sich auch auf die „Satzung der der Stadt Sankt Augustin
über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Nutzung der Angebote im Rahmen der Offenen
Ganztagsschule im Primarbereich“ auswirken. Daher wurde eine entsprechende Anpassung
auch dieser Satzung erforderlich.

In Vertretung

Ali Doğan
Erster Beigeordneter
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Die Maßnahme
hat keine finanziellen Auswirkungen / ist haushaltsneutral
hat finanzielle Auswirkungen

Der Gesamtaufwand / Die Gesamtauszahlungen (bei Investitionen) beziffert/beziffern sich
auf 673.572 € jährlich.

Mittel stehen hierfür im Teilergebnisplan / Teilfinanzplan zur Verfügung.

Die Haushaltsermächtigung reicht nicht aus. Die Bewilligung von
über- oder außerplanmäßigem Aufwand ist erforderlich.
über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen ist erforderlich (bei Investitionen).

Zur Finanzierung wurden bereits € veranschlagt; insgesamt sind € bereit zu stellen.
Davon entfallen € auf das laufende Haushaltsjahr.

Bei der Maßnahme wurden inklusionsrelevante Aspekte berücksichtigt.
Die Maßnahme hat keine Auswirkungen auf die Inklusion.

Anlagen:

Anlage 1 - Synopse
Anlage 2 - Satzung ab 01.08.2022


